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Interpellation Tinner-Wartau / Frick-Buchs (40 Mitunterzeichnende): 

«Gute Zusammenarbeit pflegen mit dem Fürstentum Liechtenstein 

 

 

Seit Jahrzehnten, offizialisiert mit dem Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein, in einem gemeinsamen 

Währungsraum sowie in engen gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen sind das Fürstentum 

Liechtenstein und die Schweiz – dabei insbesondere der Grenzraum – wirtschaftlich, kulturell und 

politisch eng miteinander verflochten. Auch bildungspolitisch mit dem Berufsbildungszentrum in 

Buchs bzw. mit der NTB als Fachhochschule oder mit der Beteiligung am Forschungszentrum 

Rhysearch ist das Liechtenstein mit dem Schweizer Ausbildungswesen verbunden. Hüben wie 

drüben pflegen Wirtschaftsvertreter und politische Exponenten gegenseitige Kontakte. Liechten-

stein verfügt über eine stark exportorientierte Industrie nebst den Finanzdienstleistungen. 

 

Die engen wirtschaftlichen Beziehungen und der Austausch von Gütern und Dienstleistungen 

sind aufgrund der schweizerischen Gesetzgebung gewissen Hemmnissen unterworfen. So fühlt 

sich das liechtensteinische Gewerbe durch die Schweizer Behörden diskriminiert und auch grenz-

überschreitende Dienstleistungen im Gesundheitsbereich sind bestimmten Einschränkungen un-

terworfen. Liechtenstein und die Schweiz sind ein Wirtschaftsraum, wie wir ihn in andern Regio-

nen der Schweiz auch erleben, so z.B. in Basel oder Genf. 

 

Wir bitten die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Welche Gesetze von Schweizer Seite auf Bundes- bzw. Kantonsebene sind anzupassen, um 

einen uneingeschränkten Austausch von Gütern, Dienstleistungen und Personen im gemeinsa-

men Wirtschaftsraum Schweiz/Liechtenstein zu ermöglichen? 
2. Welchen Ermessensspielraum sieht die Regierung im Vollzug der heute bestehenden Geset-

zesgrundlagen, insbesondere auch auf kantonaler Ebene? 

3. Welche Massnahmen sind notwendig, um den seitens des Liechtensteiner Gewerbes ange-

kündigten Aufbau von Handelshemmnissen gegenüber Schweizer Dienstleistern zu verhin-

dern? 

4. Gibt es weitere Massnahmen bzw. Bemühungen, um die jahrzehntelang gewachsene Zusam-

menarbeit weiterhin zu pflegen und im Alltag umzusetzen zugunsten von Gewerbe, Industrie 

und Dienstleistungen, so auf Liechtensteiner wie auf Schweizer Ebene?» 

 

 

26. April 2016 Tinner-Wartau 

 Frick-Buchs 
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